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(54) Strahlungsheizkörper, insbesondere für ein Glaskeramik-Kochfeld

(57) Die Erfindung betrifft einen Strahlungsheizkör-
per, insbesondere für ein Glaskeramik-Kochfeld. Aufga-
be der Erfindung ist es, einen Strahlungsheizkörper zu
schaffen, bei dem in einfacher Weise die Verwendung
eines Hellstrahlers als Heizelement für die Hauptheiz-
zone verwendbar ist.

Ein erfindungsgemäßer Strahlungsheizkörper, ins-
besondere für ein Glaskeramik-Kochfeld, weist eine
Hauptheizzone und eine an die Hauptheizzone angren-
zende Zusatzheizzone auf, wobei jeder der Heizzonen
wenigstens ein elektrisches Heizelement zugeordnet
ist. Dabei ist jede der Heizzonen durch einen die Ab-
strahlfläche der ihr zugeordneten Heizelemente be-
grenzenden Rand festgelegt. Dabei ist der Hauptheiz-
zone als Heizelement wenigstens ein Hellstrahler zuge-
ordnet. Erfindungsgemäß ist der Strahlungsheizkörper
so ausgebildet, daß der Rand der Hauptheizzone in we-
nigstens einem Abschnitt den Rand des Strahlungs-
heizkörpers bildet. Die Durchführung des Hellstrahlers
durch den Rand des Strahlungsheizkörpers ist dabei in
dem Abschnitt angeordnet, in dem der Rand der Haupt-
heizzone den Rand des Strahlungsheizkörpers bildet.
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